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DIENSTANWEISUNG

Dienstanweisung für die Vergabe von Beschaffungen und Leistungen
ENTWURF

(DA Vergabe der Gemeinde Nordheim)

Der Gemeinderat der Gemeinde Nordheim hat in öffentlicher Sitzung am 27.06.2025 beschlossen, die 
Dienstanweisung für die Vergabe von Beschaffung und Leistungen bezüglich der Wertgrenzen in § 2 zu 
ändern. Ab sofort gelten folgende Wertgrenzen:

a) Bei Bauleistungen: 

- Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb abweichend von § 3a Absatz 2 
Nummer 1 VOB/A i.V.m. Nummer 2.1.a) VergabeVwV: bis zu 1.000.000 EUR 

- Freihändige Vergabe abweichend von § 3a Absatz 3 Satz 2 VOB/A i.V.m. Nummer 2.1.a) Verga-
beVwV: bis zu 221.000 EUR* 

- Direktaufträge abweichend von § 3a Absatz 4 VOB/A i.V.m. Nummer 2.1.a) VergabeVwV: bis zu 
100.000 EUR

b) Bei Liefer- und Dienstleistungen: 

- Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb nach Nummer 2.3 b) VergabeVwV 
i.V.m. Nummer 7.1 VwV-Beschaffung: bis zu 221.000 EUR* 

- Verhandlungsvergaben nach Nummer 2.3 b) VergabeVwV i.V.m. Nummer 7.1 VwV-Beschaffung: 
bis zu 221.000 EUR* 

- Direktaufträge nach Nummer 2.3 b) VergabeVwV i.V.m. Nummer 7.2 VwV-Beschaffung: bis zu 
100.000 EUR 

Die genannten Beträge gelten jeweils ohne Umsatzsteuer.

* Als Wertgrenze für die Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und für die Verhand-
lungsvergabe bei Liefer- und Dienstleistungen sowie für die Freihändige Vergabe von Bauleistungen wird 
der maßgebliche EU-Schwellenwert nach § 106 Absatz 2 Nummer 1 GWB angewandt. Dieser wird im 
Zwei-Jahres-Rhythmus angepasst (derzeit 221.000 EUR; gilt seit 01.01.2024).

Inkrafttreten der Dienstanweisung:

Diese Dienstanweisung tritt ab sofort in Kraft und gilt bis zum 01.10.2027.

Nordheim, 27.06.2025

Schiek
Bürgermeister 


